
WANN GILT WAS  
LAUT ARTIKEL 54? 

20.01.2024

Notifizierte Stellen
✔ Art. 26 bis 42 

• Schweregrad-Bewertung des mit einer 
Maschinen- oder Produkt kategorie  
verbundenen Risikos

• Anpassung der in Anhang I  
aufgeführten Kategorien durch  
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt

• Ausübung der Befugnis übertragung
• Bewertung und Überprüfung der  

Verordnung

20.07.2024
Konformitäts bewertungs verfahren  
u. a. Art. 6 (2) bis (6), (11)
✔ Art. 47
✔ Art. 53 (3)

• Anforderungen und Aufgaben  
„notifizierter Stellen“, die die  
Konformitätsbewertungsverfahren 
durchführen

20.01.2027

19.07.2023 Anwendung aller übrigen Artikel  
der Maschinenverordnung. Richtlinie 
2006/42/EG wird aufgehoben

• Anbringung der CE-Kennzeichnung
• Grundlegende Sicherheits- und  

Gesundheitsschutzanforderungen 
(Anhang III)

• Konformitätsbewertungsverfahren
• Einbau unvollständiger Maschinen
• Pflichten der Händler, Hersteller 

und Einführer
• Umgang mit Maschinen und  

Produkten, die mit einem Risiko  
verbunden sind

Maschinen und Produkte  
laut Anhang I Teil A
✔ Art. 6 (7)
✔ Art. 48 und 52

• Maschinen- und Produkt kategorien 
mit erstem inhärenten potenziellen 
Risiko

• Ausschussverfahren und Übergangs-
bestimmungen

20.10.2026

Sanktionen
✔ Art. 50 (1) 

• Erlass von Sanktionen durch 
die Mitglied staaten zur  
Verhängung bei Verstößen 
der Wirtschafts akteure

— 
HINWEIS 
Artikel 54 beschäftigt sich dediziert mit dem Inkrafttreten 
und der Anwendung der Maschinenverordnung (2023/1230). 
Weitere Fristen sind den übrigen Artikeln zu entnehmen.  
Bitte halten Sie sich über etwaige Änderungen auf dem 
Laufenden, die im Amtsblatt der Europäischen Union EUR-Lex 
veröffentlicht werden. Die in der Grafik gemachten Angaben 
sind sorgfältig geprüft, wir übernehmen jedoch keine Gewähr.


